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SBaffemetforgung itt Schwanben (©laruS). (Äotr.)
9Ra«hbem burdj bie erftedte ©runbwafferanlage fût ge«

nügenb ©rlnfwaffer geforgt ift, foil nun im gu Sdjwanben
gehörenben ©orfteil ©Ijon burd; oermehrte SBaffergulel«
tung bie geuerlöf<hetarid)tung oerbeffert unb bie SRög«

ïid^ïeit gur ©inffihrung bet £>auSwafferoerforgung ge«
boten werben, gu welchem gwecîe bie befteljenbe, gu enge
^Rohrleitung tnS S£t)on butch eine grofjfalt&rige erfetjt
werben mufj, wofür ein Fachmann pan unb Soften*
beredpung ausarbeiten foil.

Sautre&tte in Soïotïjurtt. ©ie ©Inmohnergemeinbe
Solothurn bewilligte für SoüenbungSarbeiten ber neuen
ftäbtifdjen Sdjiefjanlage auf bem gudtroilerfelb einen
Rrebit oon 9240 gr,, für bte ©rroerbung einer Siegen«
fc^aft gur Arronbterung beS SBetfgelänbeS beS neuen
©aSwerfeS einen folgen oon 30,500 gr. ©nblid) er«

mächtigte bie ©emetnbeoerfammlung bie StabterfparniS«
faffe gum Ausbau iljreS SanfgebäubeS unb genelp
migte ben hteffir oorgefehenen Saufrebtt oon 67,000 gr.,
für ben aus bem SattfonbS beS gnfiituteS 50,000 gr.
gur Verfügung fielen, währenb ber IRefibetrag oom
^Rechnungsjahr 1926 aufgebracht werben foü.

öauwefen in ©afelftabt. ©er ©rofje Sat hat auf
Antrag beS SegterungSrateS unterm 8. guft folgenbe
Saufrebtte bewilligt : 36,000 gr. für bte ©rftellung einer

Kleinfinberanftalt für bie SBohnMonien „©arten«
freunb" unb „9UeberhoIg" in fRtehen; 65,000 gr. für bie

Sergröfjerung ber ©urnhalle be§ ißefialojji
fchulhaufeS; 48,000 gr. für ben Umbau ber oberen

Stallungen in ber Äaferne; 57,000 gr. für bie

gpfianbftellung beS SaoilloitS III be§ £>ilfs*
fpitalS.

8ergwlrt$h<m$ ^ronberg (Appengeü 3.«Sh.). Stuf
ber ©cheibegg wirb gegenwärtig ein fiattltd)e§ Serg«
wirtShauS mit gwölf grembengimmern erfteüt, waS gweifcl«
loS bagu beitragen wirb, biefem bisher fc^orc ja^trcid^
befuchten, fehr fdjönen SluSfidhtSpunîte weitere greunbe
ber Aipenwelt guguführen.

©rfieflwtg oon äBofferoerforgungen nn& Sofdjcin«
ridjiuttgctt in ©rnubönben. (Aus ben Serhanblungen
beS fRegterungSrateS.) ©ent ©efudje ber ©emeinben

Aroigo, Sraggio, ©auco unb St. ©omenica
i. ©alanca, ihnen gu einer befferen ÜBafferoerforgung
unb Söfdheinrichtung gu oerhelfen, wirb oorerft in bem
Sinne entfprodjen, bafj^ßrojefte entworfen unb ange«
fertigt werben foilen, bte eine grünbliche Abflärung fo«

wohl über bie SebürfniSfrage, als auch über bte Soften«
frage bringen foüen.

Söafferoerforgnng Siglifiorf (Aargau). ®ie Sau«
arbeiten für bie h»teftge Söafferoerforgung mit fppbranten«
anlage fmb ber gtrma ©ebr. SR ei er, Sauunternehmer
in Srugg,'übergeben worben. 9Rit bem Sau ift btefer
©age begonnen worben. ©te Arbeiten foüen fo geför«
bert werben, öafj bte Anlage Anfangs üRooember tn Se«
trteb genommen werben !ann.

UmBottten auf ber tpoftiiegenfchßft in Sugano.
(Sorr.) 2ßtr haben bereits früher in biefem Statte über
ben Anfauf einer Sobenpdje anftofienb an bie Softliegen*
fchaft in Sugano berichtet, ©te nicht fehr grofje Soben-
fläche foftete bie ©ibgenoffenfchaft 188,000 gr. gngwifdten
finb bie ißläne für bie Ueberbauung beS gugefauften
©runbfiücfeS bon ber eibgen. Sattbirefiion ausgearbeitet
worben unb es bertangt ber SunbeSrat bon ber SunbeS»
berfammlung einen neuen ßrebit hiefür im Setrage bon
195,000 gr.

Umgebaut wirb bie ißoftremife unb gwar foüen in
biefe hinein borab gwet SerfaufSIäben unb gwet ÜRagagine
mit jufammen 92 m® Sobenfläche eingebaut werben. @o=

bann fofl ein neuer SÜRagaginbau gnr Ausführung fom>

men mit weitem SerfaufSIäben unb SRaterialmagajinen
für bie ©elephonberwattung. ®ie SerfaufSIäben werben
230 ©mnbfläche unb bie SRaterialmagagine 152 m®

Sobenflädhe aufweifen. Son ber borgefehenen Saufum««
me foüen 29,000 gr. für ben Umbau unb 166,000 gr.
für ben iReubau Serwenbung ftnben.

©roh ben fehr hohen San» unb Sobenfoften fommt
ber SunbeSrat gu einem guten rebhnerifchen Abfchluh/
inbem aus ben SerfaufSmagaginen zc. ein ÜRietginS bon

20,500 gr. unb aus ber ©infparung einer ArbeitSfraft
5000 gr. erwartet werben, fobafj bte eibgen. Serwat*
tungen eigentlich für ihre Sofale feine SRiete mehr gu

rechnen hätten.
®ie Sabengtnfe finb tn ber ©at fehr hohe« in bet

grembenftabt Sugano aber erhältlich. ÜRit bem Sau
wirb fofort begonnen werben. Alfo einmal für bie @tbge*

noffenfchaft ein gutes ©efchäft.

für bie

ftörbcrmta î>cé ^îcintooh>ttimcgët>aueê
im Danton 3ürid>.

(SJom 10. Sunt 1926.)

Qn Ausführung beS KantonSratSbefdhluffeS ootn
29. 3Rärg 1926 über bte ©emährung eines KrebiteS oon

gr. 500,000.— für bie görberung beS SleinwohnungS'
baueS erläßt ber SegierungSrat nad)ftehenbe Sorfchriften:

I. @ruabfäge ber ©uboentionierung.
§ 1. ®ie Ausrichtung oon ftaalfidjen Seiträgen an

ben 3Bohnung§bau foü ben gwed oerfolgen, bie ©rfiel'
iung möglichft biütger Sföohnungen in ben atn weiften
unter SOBohnungSnot leibenben ©emeinben p fßrbetn.

§ 2. @S werben nur projette für bie ©rfteüung bib

Itger ÜSohnungen oon 2 bis 4 gtmmetn berüdfichtigb
SSohnungen mit mehr Qtmmern nur bann, wenn fie ffl*
finberreic|e gamilien beftimmt ftnb.

Slnfamilter.häufer fönnen bann berücffid)tigt werben«

wenn beren SRietglnfe nicht ober nicht wcfentlieh h^h^
finb, als btejenigen oon gleichwertigen SBohnungen i"
SRehrfamittenhäufern,

§ 3. AIS Sanherren werben ©emeinben unb g*'
meinnü^tge Saugenoffenfchaften beoorgugt; eS fönnen
aber aud) ?ßrioate, welche für bie jmecïentfprecheflb*
Serwenbung ber Suboentionen ©ewähr bieten, Serüa'
fufitigung ftnben.

§ 4. ®ie Sauten foüen folib, jeboth einfach
Innern Ausbau befchetben unb gweefmä^ig fein; fie fan
len tn hpgtenifdher, architeftonifdier nnb äfihetifd)er
ficht btütgen Anforbernngen genügen.

über bie guläffigfett fogenannter @rfat)bauweife"
bleibt ber @ntfc|eib im ©ingelfaü oorbehalten.

§ 5. ffiie SRietglnfe finb fo rtiebrig wie möglich î"
halten. Sie foüen in ben beiben ©täbten gr. ilOO.—*"

bis gr. 1500.— für bie Stergimmerwohnung nicht obei

ntchjt wefentltdj überfteigen unb in ben übrigen ©enteil
ben beS ÄantonS enifprecljenb tiefer gehalten werbe"'

§ 6. ®ie ©rtetlung oon ftaatlidhen Seitragen h"J

gur SorauSfehung, ba| fielt bte Sauherrfchaft tn at#'
meffener SBeife mit ©igenfapital unb bie ©emelnbe buw
einen nicht rücfgahlbaren Settrag ober in anberer,
glnangterung ber Saute oerbtütgenber 3Betfe beteiligt'

©er Seitrag ber ©emeinbe foü ber Seiftung b^
KantonS ungefähr entfprechen; ftnangfehwadhen @em^"'
ben fönnen Ausnahmen gugebiütgf werben.

§ 7. Sauten, welche bereits beenbigt ober oor b«

Sewtüigung beS SîrebiteS begonnen worben ftnb, fafla"

für bie Suboentionterung aufer Setracht.

178 Mnstr. schweiz. Handw.-Zeiwug („Meisterblatt") Nr. 16

Wasserversorgung in Schwanden (Glarus). (Korr.)
Nachdem durch die erstellte Grundwasseranlage für ge-
nügend Trinkwasser gesorgt ist, soll nun im zu Schwanden
gehörenden Dorfteil Thon durch vermehrte Wasserzulei-
tung die Feuerlöscheinrichtung verbessert und die Mög-
lichkeit zur Einführung der Hauswasserversorgung ge-
boten werden, zu welchem Zwecke die bestehende, zu enge
Rohrleitung ins Thon durch eine großkalibrige ersetzt
werden muß, wofür ein Fachmann Plan und Kosten-
berechnung ausarbeiten soll.

Baukredite in Solothurn. Die Einwohnergemeinde
Solothurn bewilligte für Vollendungsarbeiten der neuen
städtischen Schießanläge auf dem Zuchwilerfeld einen
Kredit von 9240 Fr., für die Erwerbung einer Liegen-
schaft zur Arrondierung des Werkgeländes des neuen
Gaswerkes einen solchen von 30,500 Fr. Endlich er-
mächtigte die Gemeindeversammlung die Stadtersparnis-
kasse zum Ausbau ihres Bankgebäudes und geneh-
migte den htefür vorgesehenen Baukredit von 67,000 Fr,,
für den aus dem Baufonds des Institutes 50,000 Fr.
zur Verfügung stehen, während der Restbetrag vom
Rechnungsjahr 1926 aufgebracht werden soll.

Bauwesen in Baselstadt. Der Große Rat hat auf
Antrag des Regierungsrates unterm 8. Juli folgende
Baukredite bewilligt: 30,000 Fr. für die Erstellung einer
Klein kind era nftalt für die Wohnkolonien „Garten-
freund" und „Niederholz" in Riehen; 65.000 Fr. für die

Vergrößerung der Turnhalle des Pestalozzi-
schulhauses; 48,000 Fr. für den Umbau der oberen

Stallungen in der Kaserne; 57,000 Fr. für die

Jnstandstellung des Pavillons III des Hilfs-
spitals.

Bergwirtshaus Kronberg (Appenzell J.-Rh Auf
der Scheidegg wird gegenwärtig ein stattliches Berg-
Wirtshaus mit zwölf Fremdenzimmern erstellt, was zweiftl-
los dazu beitragen wird, diesem bisher schon zahlreich
besuchten, sehr schönen Aussichtspunkte weitere Freunde
der Alpenwelt zuzuführen.

Erstellung von Wasserversorgungen und Löschein-
richtungen in Graubünden. (Aus den Verhandlungen
des Regterungsrates.) Dem Gesuche der Gemeinden

Arvigo, Braggio, Cauco und St. Domenica
i. Calanca, ihnen zu einer besseren Wasserversorgung
und Löscheinrichtung zu verhelfen, wird vorerst in dem
Sinne entsprochen, daß Projekte entworfen und ange-
fertigt werden sollen, die eine gründliche Abklärung so-

wohl über die Bedürfnisfrage, als auch über die Kosten-
frage bringen sollen.

Wasserversorgung Siglistorf (Aargau). Die Bau-
arbeiten für die hiesige Wasserversorgung mit Hydranten-
anlage sind der Firma Gebr. Meier, Bauunternehmer
in Brugg/übergeben worden. Mit dem Bau ist dieser
Tage begonnen worden. Die Arbeiten sollen so geför-
dert werden, daß die Anlage Anfangs November in Be-
trieb genommen werden kann.

Umbauten auf der Postiiegenschaft in Lugano.
(Korr.) Wir haben bereits früher in diesem Blatte über
den Ankauf einer Vodenfläche anstoßend an die Postliegen-
schaft in Lugano berichtet. Die nicht sehr große Boden-
fläche kostete die Eidgenossenschaft 188,000 Fr. Inzwischen
sind die Pläne für die Ueberbauung des zugekauften
Grundstückes von der eidgen. Baudirektion ausgearbeitet
worden und es verlangt der Bundesrat von der Bundes-
Versammlung einen neuen Kredit hiefür im Betrage von
195,000 Fr.

Umgebaut wird die Postremise und zwar sollen in
diese hinein vorab zwei Verkaufsläden und zwei Magazine
mit zusammen 92 Bodenfläche eingebaut werden. So-
dann soll ein neuer Magazinbau zur Ausführung kom-

men mit weitern Verkaufsläden und Materialmagazinen
für die Telephonverwaltung. Die Verkaufsläden werden
230 m2 Grundfläche und die Materialmagazine 152
Bodenfläche aufweisen. Von der vorgesehenen Bausum-
me sollen 29,000 Fr. für den Umbau und 166,000 Fr.
für den Neubau Verwendung finden.

Trotz den sehr hohen Bau- und Bodenkosten kommt
der Bundesrat zu einem guten rechnerischen Abschluß,
indem aus den Verkaufsmagazinen ?c. ein Mietzins von
20,500 Fr. und aus der Einsparung einer Arbeitskraft
5000 Fr. erwartet werden, sodaß die eidgen. Verwal-
tunqen eigentlich für ihre Lokale keine Miete mehr zu
rechnen hätten.

Die Ladenzinse sind in der Tat sehr hohe, in der

Fremdenstadt Lugano aber erhältlich. Mit dem Bau
wird sofort begonnen werden. Also einmal für die Eidge-
nossenschaft ein gutes Geschäft.

Vorschriften
für die

Förderung des Klemwohnungsbaues
im Kanton Zürich.

(Vom 10. Juni 1926.)

In Ausführung des Kantonsratsbeschlusses vom
29. März 1926 über die Gewährung eines Kredites vou

Fr. 500,000.— für die Förderung des Kleinwohnungs-
baues erläßt der Regierungsrat nachstehende Vorschriften!

I. GrusdsLtzs der SuSventionierung.
§ 1. Die Ausrichtung von staatlichen Beiträgen an

den Wohnungsbau soll den Zweck verfolgen, die Erstell
lung möglichst billiger Wohnungen in den am meisten
unter Wohnungsnot leidenden Gemeinden zu fördern

§ 2. Es werden nur Projekte für die Erstellung bill
liger Wohnungen von 2 bis 4 Zimmern berücksichtigt,
Wohnungen mit mehr Zimmern nur dann, wenn sie für
kinderreiche Familien bestimmt sind.

Einfamilienhäuser können dann berücksichtigt werden,
wenn deren Mietzinse nicht oder nicht wesentlich höher
sind, als diejenigen von gleichwertigen Wohnungen t»

Mehrfamilienhäusern.
Z 3. Als Bauherren werden Gemeinden und ge-

meinnützige Baugenossenschaften bevorzugt; es könne«
aber auch Private, welche für die zweckentsprechende

Verwendung der Subventionen Gewähr bieten, BerM
sichtigung finden.

§ 4. Die Bauten sollen solid, jedoch einfach und im

innern Ausbau bescheiden und zweckmäßig sein; sie soll

len in hygienischer, architektonischer und ästhetischer Him
ficht billigen Anforderungen genügen.

über die Zulässigkeit sogenannter Ersatzbauweise«
bleibt der Entscheid im Etnzelfall vorbehalten.

H 5. Die Mietzinse sind so niedrig wie möglich Z«

halten. Sie sollen in den beiden Städten Fr. 1100.-^
bis Fr. 1500.— für die Vierzimmerwohnung nicht ode«

nicht wesentlich übersteigen und in den übrigen GemeiM
den des Kantons entsprechend tiefer gehalten wer dem

K 6. Die Erteilung von staatlichen Beiträgen hm

zur Voraussetzung, daß sich die Bauherrschaft in aM
messener Weise mit Eigenkapital und die Gemeinde dum
einen nicht rückzahlbaren Beitrag oder in anderer, d«

Finanzierung der Baute verbilligender Weise beteilige«'

Der Beitrag der Gemeinde soll der Leistung de«

Kantons ungefähr entsprechen; finanzschwachen Gemei«'
den können Ausnahmen zugebilligt werden.

H 7. Bauten, welche bereits beendigt oder vor de

Bewilligung des Kredites begonnen worden sind, falle«

für die Subventionterung außer Betracht.
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§ 8. ®er Beitrag beS KantonS befielt tu einem
Sterleten p 4 % in ber |)öhe non 10 bis 20 % beS

SlnlagemerteS (Saulanb unb ©efamtbauEoften) ber Sau»
ten auf bte ®auer non 15 fahren mit nadjjheriger gegen»
fettiger Ijalbjäfjrltctiet KünbigungSfrift. Son btefen 4 %
wirb 1 % pr Slmortifation beS ®arlehenS oerwenbet.
$>te @injelt)eiten ber ©arleljenShlngabe werben im @ub»

"entionSoertrag geregelt.
®er Sauherr ift cerpflichtet,im ©runbbuch ein ©runb»

Pfanb pgunften beS KantonS 3ûri$ innerhalb 90 %
t>es SlnlagewerteS ber Saute eintragen p laffen. 3»
befonbern gäden Eann für roirEltch gemeinnützige Sau»
genoffenfcf)aften bte Sewidigung pr ©rhöfpng ber Se»
tefynungfgreuje bi§ auf 95 % erteilt werben.

Sor ber ©intragung beS ©runbpfanbreöhteS werben
feine 3ahtungen geleiftet.

§ 9. ®er Kanton Eann ftatt eines ®arlehetiS etnen
einmaligen, unoerjinslidjen unb nicht rücfjatjlbaren Sei»
ttag tn ber |)öhe bis p 10 % beS 2lnlagemerteS auS»
tickten. 3" befonbern gäden, wie pm Setfptel bei SBoh»
"ungen für EinberretdEje gamilien, Eann ber Sarbeitrag
bi§ auf 20 % erhöht werben.

§ 10. ®er (SntfcEjeib über bie Slnwenbung ber etnen
ober anbern SeitragSform pngt oon ber Sefonberhett
be§ einzelnen gadeS unb baoon ab, ob auf bte etne ober
"nbere SBetfe bte ©rftedung billiger SBohnungen am ehe»
ften geförbert werben Eann.

@S ift banaclj p trauten, mit ben oorhanbenen
Krebiten bie ©rftedung einer möglidhft grofjen 3"ht bil»
Wger Kleinwohnungen p förbern. Set annähernb glet»
tfje.n Sorjügen werben biejenigen SauprojeEte beoorpgt,
bie im SerîjâltniS p ben bafur aufpwenbenben öffent»
ftdben SJlitteln tn böfterem Sftafje geeignet finb, ber SBoh»-

"ungSnot p fteuern.
§ 11. ®te SetlragSletftung beS KantonS bat pr

^orauSfetpng, ba§ ber Sauberr ftdb ben tn SlbfdEjnitt II
biefer Sorfdfjriften enthaltenen Seftimmungen untersteht,
unb btefe als öffentlich-rechtliche ©igentumSbefchränfungen
jui Sinne oon Slrt. 962 beS 3> ®- *8- oor Segtnn ber
fuboentionierten Saute auf fetne Koften im ©runbbudt)
unmerEen lä&t.

II. ©runDeigenturnêbefcbranEungen.

§ 12. ®te Sauten finb etnwanbfret p unterhalten.
®er Kanton ift berechtigt, burcb feine Organe jeber»

J®it bie ©rftedung unb ;gnftanbhaltung ber Sauten p
beaufficbtigen.

§ 13. ®ie SBohnungen bürfen nur an im Kanton
oätic^ niebergelaffene ©chweijerfamilten mit Eleinem
®fnEommen abgegeben werben. Sei mehreren Sewerbern
unb unter gleichen Sorausfehungen Familien mit Kin=
oern p beoorpgen.

Söte Sermtelung etner SBolpung an mehr als eine
Familie ift unpläffig. ©benfo unpläffig ift eine Ser»

^nbung ober Sermtetung ber Sauten ober Sßobnungen,
°te bem QwedEe ber Unterftütpng wiberfpredhen würbe.

» § 14. ®ie Sdletjtnfe bürfen nic^t höher fetn, als bafj
j» Sur ®ectung ber |ppotheEarjlnfen, etner angemeffenen
""^Stnfung beS eigenen, tn ben fuboentionterten Sauten
^gelegten Kapitals, etner mäßigen 3lmortifation, ber
^often für orbentliche unb periobifdhe UnterhaltSarbeiten,
'owte ber Steuern, ©ebühren unb öffentlichen Abgaben
"Derer Slrt ausreichen.

»
§ 15. ©ine Seräufjerung ber fuboenlionietten Saute

"nu nur pm jeweiligen ©elbfitoftenpreiS erfolgen. ®er
tJtofiEoftenpreiS ift ber tn ber genehmigten Slbredjnung
ntgefe^te Setrag beS 2InlagewerteS abzüglich ber ©üb»

jntion, aber ppglich ber Selbftfofien für Serbefferun»
n,"' bie ber jeweilige ©igentümer nachwetStiih «n ber

tegetifdfjaft hat ausführen laffen.

SAGEREI- UNDIHOLZ- BEARBEITUNGSMASCHINEN

Kombinierte Abricht-, Kehl- und Dickenhobelmaschine 36b
Mod. H. D. — 360, 450, 530 und 610 mm Hobelbreite

A. MÜLLER & C9, BRUGG
§ 16. ®le ^eranjiehung ber SauhanbwerEer pr

ginanjierung tn irgenb einer gorm ift unpläffig.
§ 17. ®er Kanton ift berechtigt, bie fuboentionter»

ten Sauten pm SelbftEoftenpreiS (§ 15) p erwerben,
©in gleiches Stecht befi^t audh bte ©emetnbe, unter bent
Sorbehalt oorfjeriger ßufliuunuug beS SîegterungSrateS.

§ 18. ®er jewetltge ©runbeigenlümer ift nach 2tt>»

tauf oon fünf fahren, geregnet oom Sage beS SepgeS
ber fuboentionterten SBohnungen an, befugt, auf halb»
jährliche Soranjeige beim SegierungSrat, gegen SlücEph»
lung ber ©uboention fetne Stegenfdhaft oon ben ©ub=
oentionSoerpflidhtungen p befreien.

§ 19. Set 3u»uiberhanblung gegen oorfteljenbe Se«
ftimmungen, tnSbefonbere bei jwecEwibriger Serwenbung
ober Sermietung ber Sauten ober SBohnungen, bei un»
gerechtfertigten SKietjtnSftetgerungen ober bei einem ge»

winnbringenben SerEaufe, ift ber Kanton befugt, auf
einmonatliche Soranjeige hin bie Slblöfung ber ©uboen»
iionSoerpftichtungen burch bie StücEjahlung ber ©uboen»
tion p oerlangen.

Sei Slblöfung oor Slblauf ber in § 18 genannten
grift oergrö|ert ftdb bie SlblöfungSfumme um ben 3ht§
ber ©uboention um 5 % für ben 3^"' währenb
beffen bie ©uboentionSredhte beS KantonS oerle^t würben.

§ 20. ®ie in Slbfchnitt II biefer Sorfdbriften, §§
12—19, enthaltenen Seftimmungen finb als öffentlich»
rechtliche ©igentumSbefdhränEungen im ©tnne oon Strt.
962 beS 3- ®- onf Koften beS Sauherrn im ©runb»
buch anjumerEen.

III. ©uboention§oetfoh«n.
§ 21. SBer etne fiaatltche ©uboention nadhfuchen

wid, hat ein bahtngehenbeS ©efuch bem ©cmetnberat
berjenigen ©emeinbe, tn welcher bte SBohnungen erftedt
werben woden, phanben ber Eantonalen SaubireEtion
einzureichen.

®em ©efudh ftnb bie Saupläne (Situation, ©runb»
riffe, ffaffaben, Schnitt), ein betaidterter Koftenooran»
fdhlag, ein genauer unb aEtenmäfjiger glnanpuSwetS unb
etne etngehenbe SJÎtetjlnSberechnung nadh einem (oon ber
SaubireEtion p bejiehenben) fformular beiplegen.

§ 22. ®er ©emeinberat hat baS ißrojeEt auf fetne
3wecEmäfjigEelt unb bte Slotwenbigtett fetner ©rftedung
p begutachten, mit fetnem Antrag ber SaubireEtion fo»
fort ppfteden unb babei p bemerEen, weldhe Unter»
ftü^ung bte ©emeinbe bem SauprojeEt pteil werben laffe.

©em Seridht beS ©emetnberateS ftnb nid)t nur bte

empfohlenen, fonbern ade ihm eingereichten ©efuclje bei»

plegen.
§ 23. ®er SlegterungSrat befdhlie^t auf Stntrag ber

SaubireEtion, ob etne Unterfiütpng beS SauprojeEteS er»

folgen Eann; er beftimmt Slrt unb ^)öhe beS SeitrageS.
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8 8. Der Beitrag des Kantons besteht in einem
Darlehen zu 4 in der Höhe von 10 bis 20 °/g des
Anlagewertes (Bauland und Gesamtbaukosten) der Bau-
ten auf die Dauer von 15 Jahren mit nachheriger gegen-
fettiger halbjährlicher Kündigungsfrist. Von diesen 4 »/<>

wird 1 °/o zur Amortisation des Darlehens verwendet.
Die Einzelheiten der Darlehenshingabe werden im Sub-
ventionsvertrag geregelt.

Der Bauherr ist verpflichtetem Grundbuch ein Grund-
Pfand zugunsten des Kantons Zürich innerhalb 90 °/«
des Anlagewertes der Baute eintragen zu lasten. In
besondern Fällen kann für wirklich gemeinnützige Bau-
genossenschaften die Bewilligung zur Erhöhung der Be-
lehnungêgrenze bis auf 95 "/« erteilt werden.

Vor der Eintragung des Grundpfandrechtes werden
keine Zahlungen geleistet.

H 9. Der Kanton kann statt eines Darlehens einen
einmaligen, unverzinslichen und nicht rückzahlbaren Bei-
trag in der Höhe his zu 10 °/o des Anlagewertes aus-
richten. In besondern Fällen, wie zum Beispiel bei Woh-
Nungen für kinderreiche Familien, kann der Barbeitrag
bis auf 20 °/o erhöht werden.

8 10. Der Entscheid über die Anwendung der einen
oder andern Beitragsform hängt von der Besonderheit
des einzelnen Falles und davon ab, ob auf die eine oder
andere Weise die Erstellung billiger Wohnungen am ehe-
sten gefördert werden kann.

Es ist danach zu trachten, mit den vorhandenen
Krediten die Erstellung einer möglichst großen Zahl bil-
tiger Kleinwohnungen zu fördern. Bei annähernd glei-
chen Vorzügen werden diejenigen Bauprojekte bevorzugt,
die im Verhältnis zu den dafür aufzuwendenden öffent-
tichen Mitteln in höherem Maße geeignet sind, der Woh-
"ungsnot zu steuern.

§ 11. Die Bettragsletstung des Kantons hat zur
Voraussetzung, daß der Bauherr sich den in Abschnitt II
dieser Vorschriften enthaltenen Bestimmungen unterzieht,
und diese als öffentlich rechtliche Eigentumsbeschränkungen
ìw Sinne von Art. 962 des Z. G. B. vor Beginn der
subventionierten Baute auf seine Kosten im Grundbuch
anmerken läßt.

II. Grundeigeniumsbeschrankungen.

8 12. Die Bauten sind einwandfrei zu unterhalten.
Der Kanton ist berechtigt, durch seine Organe jeder-

ìeit die Erstellung und Instandhaltung der Bauten zu
beaufsichtigen.

8 13. Die Wohnungen dürfen nur an im Kanton
Zürich niedergelassene Schweizerfamilien mit kleinem
Einkommen abgegeben werden. Bei mehreren Bewerbern
aad unter gleichen Voraussetzungen Familien mit Kin-
oern zu bevorzugen.

Die Vermietung einer Wohnung an mehr als eine
ànilie ist unzulässig. Ebenso unzulässig ist eine Ver-
Endung oder Vermietung der Bauten oder Wohnungen,
aìe dem Zwecke der Unterstützung widersprechen würde,

y
§ 14. Die Mietzinse dürfen nicht höher sein, als daß
Kur Deckung der Hypothekarzinsen, einer angemessenen

Verzinsung des eigenen, in den subventionierten Bauten
^gelegten Kapitals, einer mäßigen Amortisation, der
tasten für ordentliche und periodische Unterhaltsarbeiten,
wwie der Steuern, Gebühren und öffentlichen Abgaben
"derer Art ausreichen.

8 15. Eine Veräußerung der subventionierten Baute
"Mr nur zum jeweiligen Selbstkostenpreis erfolgen. Der

s-u, Postenpreis ist der in der genehmigten Abrechnung
^"gesetzte Betrag des Anlagewertes abzüglich der Sub-
°"tion, aber zuzüglich der Selbstkosten für Verbesserun-

U,"- die der jeweilige Eigentümer nachweislich an der
ìegenschaft hat ausführen lassen.

5««ze«e>.

Kombinierte âncbt-, Kebi- uncl vickeniiobeimsscbme 36d
Moä, II, v, — 360. 450, 530 unci 610 mm Ilobeibreite

a. squz.i.LK 6 c?. sku«z«z
8 16. Die Heranziehung der Bauhandwerker zur

Finanzierung in irgend einer Form ist unzulässig.
H 17. Der Kanton ist berechtigt, die subventionier-

ten Bauten zum Selbstkostenpreis (Z 15) zu erwerben.
Ein gleiches Recht besitzt auch die Gemeinde, unter dem
Vorbehalt vorheriger Zustimmung des Regterungsrates.

§ 18. Der jeweilige Grundeigentümer ist nach Ab-
lauf von fünf Jahren, gerechnet vom Tage des Bezuges
der subventionierten Wohnungen an, befugt, auf halb-
jährliche Voranzeige beim Regierungsrat, gegen Rückzah-
lung der Subvention seine Liegenschaft von den Sub-
ventionsverpflichtungen zu befreien.

8 19. Bei Zuwiderhandlung gegen vorstehende Be-
stimmungen, insbesondere bei zweckwidriger Verwendung
oder Vermietung der Bauten oder Wohnungen, bei un-
gerechtfertigten Mietzinssteigerungen oder bei einem ge-
winnbringenden Verkaufe, ist der Kanton befugt, auf
einmonatliche Voranzeige hin die Ablösung der Subven-
tionsverpflichtungen durch die Rückzahlung der Subven-
tion zu verlangen.

Bei Ablösung vor Ablauf der in Z 18 genannten
Frist vergrößert sich die Ablösungssumme um den Zins
der Subvention um 5 °/<> für den Zeitraum, während
dessen die Subventionsrechte des Kantons verletzt wurden.

ß 20. Die in Abschnitt II dieser Vorschriften, 88
12—19. enthaltenen Bestimmungen sind als öffentlich-
rechtliche Eigentumsbeschränkungen im Sinne von Art.
962 des Z. G. B. auf Kosten des Bauherrn im Grund-
buch anzumerken.

III. Subventionsverfahren.
§ 21. Wer eine staatliche Subvention nachsuchen

will, hat ein dahingehendes Gesuch dem Gemeinderat
derjenigen Gemeinde, in welcher die Wohnungen erstellt
werden wollen, zuhanden der kantonalen Baudirektion
einzureichen.

Dem Gesuch sind die Baupläne (Situation, Grund-
risse, Fassaden, Schnitt), ein detaillierter Kostenvoran-
schlag, ein genauer und aktenmäßiger Finanzausweis und
eine eingehende Mietztnsberechnung nach einem (von der
Baudirektion zu beziehenden) Formular beizulegen.

8 22. Der Gemeinderat hat das Projekt auf seine

Zweckmäßigkeit und die Notwendigkeit setner Erstellung
zu begutachten, mit seinem Antrag der Baudirektion so-
fort zuzustellen und dabei zu bemerken, welche Unter-
stützung die Gemeinde dem Bauprojekt zuteil werden lasse.

Dem Bericht des Gemeinderates sind nicht nur die
empfohlenen, sondern alle ihm eingereichten Gesuche bei-
zulegen.

8 23. Der Regierungsrat beschließt auf Antrag der
Baudirektion, ob eine Unterstützung des Bauprojektes er-
folgen kann; er bestimmt Art und Höhe des Beitrages.
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§ 24. Tte Saubireftion teilt bem Saperrn ben
Sefhlp bei Slegterunglrate! mit unb fehltest bei Ge*
roährung eine! Tarlepnl mit iljm ben Suboentionl*
oertrag ab.

§ 25. Ter Sauprr ift oerpflicpet, fofort nach ber
Seitragljuftdprung bte Sauarbeiten an jpanb ju nep
men unb opte Unterbrechung beförberlid&ft ju Gitbe ju
führen. Äornrnt er btefer ißflpt innert Monatlfrift nkp
nadp fo fann ihm burdt) bte Saubireftion ber Stnfpruch
auf bie it)m jugefidjerten Seiftungen entjogen roerben.

§ 26. Ter Sauprr ift oerpflicpet, für ben Sau
Materialien fdhroeijerifcpr §erfünft ju oermenben unb
nur in ber Scfjroeij ntebergelaffene Strbeitsfräfte einju»
fteHen. 2lu?nahmen ftnb nur juiäffig in ben füllen, roo
bie Schroeij auf bte Ginfpr aullänbifcpn Material!
unb bte Glnretfe auslänbifcpr Slrbeitlfräfte angemtefen ift.

Sei fllicptnnehattung biefer Seftimmung fann bie
Suboention ganj ober teitmeife burdf) bte Saubireftion
jurücfgejogen roerben.

§ 27. Ter Saperr ift oerpflicpet, ber Saubiref*
tion Mitteilung über ben Stanb folgenber Arbeiten ju
madden :

1. Sei Neubauten:
a) Seitpunft bei Seginnl ber Sauarbeiten,
b) $ettpunft ber SoHenbung bei Gebäubel im

SRoIjbau,
c) ^eitpunft ber enbgüttigen Soltenbung bei Ge=

bäubel;
2. bei Umbauten:

a) 3eitpurift bei Seginnl ber Umbauarbeiten,
b) Qettpunft ber Soltenbung ber Umbaute.

§ 28. Tie Saubireftion ift befugt, roäpenb ber
Stulfprung ber Sauten bie Arbeiten übermalen unb
bei Prüfung ber Sauabredptung ben Sau in allen Tei<
len nachprüfen ju laffen.

3ln ben eingereihten Sauplänen unb ®oftenooran=
Plägen bürfen ope Seroiüigung ber Saubireftion feine
Slnberungen oorgenommen roerben.

Ter Sauprr ift oerpflicpet, alle geroünfdpen 3Iuf=
fdjjlüffe ju erteilen, anfonft er ben 2lnfpru<h auf bie

Sluljahlung ber jugefperten Seiträge oerliert.
§ 29. Tie oon ben Suboenienten jugeficprten Set=

ftungen roerben burclj bie Saubireftion rote folgt ange=
rotefen :

1. Sei Neubauten :

70 % ber oeranfc|tagten Seiträge, nad^bem bal
Gebäube im tRoffbau ooßenbet unb unter Tach ift;

2. bei Umbauten:
50 o/o ber oeranfchlagten Seiträge einen Monat
nadf) Seginn ber Umbauarbeiten ;

3. in beiben gälten:
Sluljahlung bei Seftel nach enbgültiger geftfet*
jung ber Setträge gemäfj § 33 biefer Sorfcpiften.

§ 30. Gefudp um Sluljapung oon Teilbeträgen
gemäfj § 29 ftnb oom Saperrn ber Saubireftion fdpift»
itdj etnjuretcpn.

Tie SHnroeifung ber Teilbeträge erfolgt buret) bie
Saubireftion geflößt auf einen Seridp bel fantonalen
fpodpauamtel barüber, bafj ber Stanb ber Arbeiten ben

Soraulfepngen für bte Sluljahlung ber Teilbeträge
entfpridp.

Tie Saubireftion ift berechtigt, bte Teilbeträge ent=

fprecpnb ju rebujteren, roenn fp ooraulfepn läfjt, bafj
ber Koftenooranfhlag infolge nicp genehmigter Énbe*

rungen am Sauprojefte ober roegen befferen älulbauel
ber Sauten überfdpitten roirb, ober bafj bie Saufoften
erheblich unter bem Äofienooranfchlag bleiben roerben.

§ 31. 9tadfj ber Sauoollenbung pt ber Sauprr
ber Saubireftion bie Sauabrechnung jur Genehmigung
etnjureicpn, roeldhe burdh bal fantonale ^»od^bauamt
ober befonbere Organe geprüft roirb.

Tie 3lulgaben finb in ber etnjurelcpnben Sauab*
redfjnung nah 3lrbeitlgattungen jufammenjuftellen. Ter
Sauabrechnung ftnb fämtltcp Sed^nunglbelege unb
Quittungen beijulegen.

SSenn mehr all ein £>au! fuboentioniert rourbe, ift
ber Sauabredpung ein enbgültiger Situationlplan, fo>

roie eine luffteltung über Saufoften, Sanbpreil, Ülffe'
furanjnummer unb ißolijeinummer ber einjelnen Siegern
fdhaft beijufügen.

§ 32. (Steht bte Sauaulfprung mit bem Softem
ooranfdhlag unb bem Saubefcpteb rtidfjt in Übereinftiiro
mung unb gehen bte am Sau gemachten 3lufroenbungen
über bie in § 4 »erlangte einfache Sauaulfprung hi"'
au!, ober überfdpeiten bte Sau= unb Materialpreife bal
ortsübliche Map fo ift bie Saubireftion berechtigt, einen
angemeffener. Slbjug an ber Sauabredpung ju maep"
ober bie Suboention ganj ober teilroeife ju entjtepn.

§ 33. Tie enbgültige gefifepng ber £öhe ber Sei'
träge erfolgt mit ber Genehmigung ber Sauabreipung
burch bte Saubireftion auf Grunb ber Totalbaufoften.
Unter Totalbaufoften finb fämtlicp mit ber Grfteßung
bei Gebäube! tn ßufammenhang ftehenben Soften, ein»

fdpiefjllch berjenigen für Settunglanfdpüffe, Äanalifation,
Umgebunglarbeiten, Glnfriebungen, Slrdpeftenhonorat,
Sauführung, Gebühren, Saujtnfen, mäpge Serroaltungl'
fpefen, Saubeheijung unb Saureinigung, ju oerftep"-
Tagegen fönnen bie Soften be! Sanberroerb! nip i"
bte Totalbaufoften eingerechnet roerben.

Tie enbgüttigen Seiträge bürfen bie im Suboention!'
befchlufj feftgefehten Summen auf feinen gall über'
fepetten.

Tie Setträge ftnb oon ber Saubireftion entfprecpP
ju rebujteren, roenn bte Saufoften unter bem Sora"'
fchtag bleiben.

§ 34. Tte 3lu!jahlung ber Teil' unb SUeftbeträge er'
folgt an ben Sauherrn nur bann, roenn er ben Settel
über bte Sejahlung ber Sapanbroerfer je nach
gäbe ber geletfteten Arbeit erbracht hat. Tie Saubiref'
tion behält fich oor, für bie Turchfprung biefer Saï'
fdjjrift mit ben am Sau finanjied beteiligten Sanfen l"
Setbinbung ju treten ober für bte Überwachung ber

Sluljapungen nötigenfall! einen Treuhänbler ju bejeichp"'
Tte Saubireftion ift auch berechtigt, bie Seiträg®

bireft an bte Sapanbroerfer auljujahlen, roenn fte bie^

für jroecfmäpg eracpet.
§ 35. Tie Sluljahlung oon Teil= ober IReftbeträge"

hat jur Soraulfepng, baf ber Saperr fleh über bie et'
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Z 24. Die Baudirektion teilt dem Bauherrn den
Beschluß des Regierungsrates mit und schließt bei Ge-
Währung eines Darlehens mit ihm den Subventions-
vertrag ab.

Z 25. Der Bauherr ist verpflichtet, sofort nach der
Beitragszusicherung die Bauarbeiten an Hand zu neh-
men und ohne Unterbrechung beförderlichst zu Ende zu
führen. Kommt er dieser Pflicht innert Monatsfrist nicht
nach, so kann ihm durch die Baudirektion der Anspruch
auf die ihm zugesicherten Leistungen entzogen werden.

H 26. Der Bauherr ist verpflichtet, für den Bau
Materialien schweizerischer Herkunft zu verwenden und
nur in der Schweiz niedergelassene Arbeitskräfte einzu-
stellen. Ausnahmen sind nur zulässig in den Fällen, wo
die Schweiz auf die Einfuhr ausländischen Materials
und die Einreise ausländischer Arbeitskräfte angewiesen ist.

Bei Nichtinnehaltung dieser Bestimmung kann die
Subvention ganz oder teilweise durch die Baudirektion
zurückgezogen werden.

Z 27. Der Bauherr ist verpflichtet, der Baudirek-
tion Mitteilung über den Stand folgender Arbeiten zu
machen:

1. Bei Neubauten:
u) Zeitpunkt des Beginns der Bauarbeiten,
b) Zeitpunkt der Vollendung des Gebäudes im

Rohbau,
o) Zeitpunkt der endgültigen Vollendung des Ge-

bäudes;
2. bei Umbauten:

a) Zeitpunkt des Beginns der Umbauarbeiten,
t>) Zeitpunkt der Vollendung der Umbaute.

§ 28. Die Baudirektion ist befugt, während der
Ausführung der Bauten die Arbeiten überwachen und
bei Prüfung der Bauabrechnung den Bau in allen Tei-
len nachprüfen zu lassen.

An den eingereichten Bauplänen und Kostenvoran-
schlügen dürfen ohne Bewilligung der Baudirektion keine

Änderungen vorgenommen werden.
Der Bauherr ist verpflichtet, alle gewünschten Auf-

Müsse zu erteilen, ansonst er den Anspruch auf die

Auszahlung der zugesicherten Beiträge verliert.
H 29. Die von den Suboenienten zugesicherten Lei-

ftungen werden durch die Baudirektion wie folgt ange-
wiesen:

1. Bei Neubauten:
70 °/o der veranschlagten Beiträge, nachdem das
Gebäude im Rohbau vollendet und unter Dach ist;

2. bei Umbauten:
50 °/n der veranschlagten Beiträge einen Monat
nach Beginn der Umbauarbeiten;

3. in beiden Fällen:
Auszahlung des Restes nach endgültiger Festset-

zung der Beiträge gemäß H 33 dieser Vorschriften.
§ 30. Gesuche um Auszahlung von Teilbeträgen

gemäß ß 29 sind vom Bauherrn der Baudirektion schrift-
ltch einzureichen.

Die Anweisung der Teilbeträge erfolgt durch die
Baudirektion gestützt auf einen Bericht des kantonalen
Hochbauamtes darüber, daß der Stand der Arbeiten den

Voraussetzungen für die Auszahlung der Teilbeträge
entspricht.

Die Baudirektion ist berechtigt, die Teilbeträge ent-
sprechend zu reduzieren, wenn sich voraussehen läßt, daß
der Koftenvoranschlag infolge nicht genehmigter Ande-

rungen am Bauprojekte oder wegen besseren Ausbaues
der Bauten überschritten wird, oder daß die Baukosten
erheblich unter dem Kostenvoranschlag bleiben werden.

§ 31. Nach der Bauvollendung hat der Bauherr
der Baudirektion die Bauabrechnung zur Genehmigung
einzureichen, welche durch das kantonale Hochbauamt
oder besondere Organe geprüft wird.

Die Ausgaben sind in der einzureichenden Bauab-
rechnung nach Arbeitsgattungen zusammenzustellen. Der
Bauabrechnung sind sämtliche Rechnungsbelege und
Quittungen beizulegen.

Wenn mehr als ein Haus subventioniert wurde, ist
der Bauabrechnung ein endgültiger Situationsplan, so-

wie eine Aufstellung über Baukosten, Landpreis, Asse-

kuranznummer und Polizetnummer der einzelnen Liegen-
schaft beizufügen.

Z 32. Steht die Bauausführung mit dem Kosten-
Voranschlag und dem Baubeschrieb nicht in llbereinstim-
mung und gehen die am Bau gemachten Aufwendungen
über die in § 4 verlangte einfache Bauausführung hin-
aus, oder überschreiten die Bau- und Materialpreise das

ortsübliche Maß, so ist die Baudirektion berechtigt, einen
angemessenen Abzug an der Bauabrechnung zu machen
oder die Subvention ganz oder teilweise zu entziehen.

tz 33. Die endgültige Festsetzung der Höhe der Bet-
träge erfolgt mit der Genehmigung der Bauabrechnung
durch die Baudirektion auf Grund der Totalbaukosten.
Unter Totalbaukosten sind sämtliche mit der Erstellung
des Gebäudes in Zusammenhang stehenden Kosten, ein-

schließlich derjenigen für Leitungsanschlüsse, Kanalisation,
Umgebungsarbeiten. Einfriedungen, Architektenhonorar,
Bauführung, Gebühren, Bauzinsen, mäßige Verwaltungs-
spesen, Baubeheizung und Baureinigung, zu verstehen.
Dagegen können die Kosten des Landerwerbs nicht in
die Totalbaukosten eingerechnet werden.

Die endgültigen Beiträge dürfen die im Subventions-
beschluß festgesetzten Summen auf keinen Fall über-
schreiten.

Die Beiträge sind von der Baudirektion entsprechend

zu reduzieren, wenn die Baukosten unter dem Voran-
schlag bleiben.

§ 34. Die Auszahlung der Teil- und Restbeträge er-

folgt an den Bauherrn nur dann, wenn er den Beweis
über die Bezahlung der Bauhandwerker je nach Maß-
gäbe der geleisteten Arbeit erbracht hat. Die Baudirek-
tion behält sich vor, für die Durchführung dieser Vor-
schrift mit den am Bau finanziell beteiligten Banken in

Verbindung zu treten oder für die Überwachung der

Auszahlungen nötigenfalls einen Treuhändler zu bezeichnen.
Die Baudirektion ist auch berechtigt, die Beiträge

direkt an die Bauhandwerker auszuzahlen, wenn sie dies

für zweckmäßig erachtet.
Z 35. Die Auszahlung von Teil- oder Restbeträgen

hat zur Voraussetzung, daß der Bauherr sich über die er-
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Balata-Rleman

Leder «Riemen

Teohn.« Leder

folgte Slnmerfung ber@igentumlbef<hränlungen im@runb=
f>uc| gemäfi § 11 biefer 93orfd^riften bur<h ©inretchung
otner Sefchetnigung bei ©runbbuchamtel aulroeift.

Sei ©eroäljrung etnel Sarlehenl mu§ aufjerbem ber
9tacï)roell ber ©inlragung bel ©runbpfanbredjtel im
äfiajimaibetrag ber oorgefehenen ©uboention erbrad^t
Werben.

§ 36. ©egen Verfügungen ber Saubireftion îann
Innerhalb 10 Sagen, nom Sage ber fchriftlid)en 9Rit=
teilung an gerechnet, an ben 9îegterunglrat refurrlert
Werben.

§ 37. Sie aul ben Sormetïungen unb ®runb=
Pfänbern für ben Santon ftdj ergebenben Siedete roer*
oen buré; btc gtnanjbireftion aulgeübt.

3infen unb SHücEja^Iungen auf Rechnung biefer 2ln-
lPtüche ftnb ber ©taatlïaffe bel Santons 3üticf) auSp=
iahten.

§ 38. Sie ©emetnben finb befugt, für bie oon ihnen
9emäbrten Seiträge roeitergehenbe Sorfd)riften aufjuftel
le«. Vor beren aUfäüigen ©intragung inl ©runbbuch
Pnb fie bem IReglerunglrat jur ©eneijmigung einjurei--
$en, ber bie eoenfueU notroenbige ©enehmigung burch
°en Sunbelrat einholen roirb.

§ 39. Sie Sorfchriften ber Slbfdfjnitie 1 unb III
treten fofort in Sraft, biejenigen oon 3lbfdf)ttltt II mit
oer ©enehmigung burd) ben Sunbelrat.

3ürich, ben 10. 3uni 1926.

$m Flamen bel DIcgierunglratel,
Ser ißräfibent: Set ©taatlfdjreiber :

Sr. Ib. ©treuli. ißaut Seiler.
Ser Sunbelrat hat ben oorftehenben Sorfchriften für

"Je gßrberung bei Sletnroohnunglbauel, fomeit barin bte

munetîung öffentlichrechtltcher ©tgeniumlbefchränfungen
Porgefe^en ift, am 25.^uni 1926 bie ©enehmigung erteilt.

®et Man ies Mute von taftfea
lei Stilari.

(fiorrefyoitbetts.)

Surcï) bte ©infübrung bel eïeïlrifchen Setriebe!, ber
Oebeutenfc fjöfyere 9Id)fenbrucfe ber Sofomotioen bringt,
Ptib bte Sunbelbaijnen genötigt, eine größere 2lnjahl oon
"öPfidfen neu= ober umzubauen. Sabei t)anbelt el fiel) um
Jtetnjelte ^oljbrücfen, mie j. S. bte 9'i^etnbrücfe bei
t/Ogaj, unb namentlich um etferne Saiden, rote fie mit

er ©Infübrung ber ©ifenbaijnen in ber ©chroeij bei ben
??weichen gluffübergängen erfteüt roerben mußten. Sie
rJtPernen Srüden rourben feinerjeit fo reichlich bemeffen
" ben ißfetlern unb ©eroölben, bafj fie in ber Siegel bie

jriuetirte Sofomotiobelaftung noch gut ertragen fönnen.

bnfi bagegen bie eifernen Srüden : Slbgefehen baoon,
mit ben genaueren Seredjnunglarten bte Seanfpru>

?Ppg bei Sauftoffel oiel roeltgehenber au!genüt)t roer=

v
P tonnte, oerroenbet man feit einigen ^ahrjefjnten an-
te ©ifenquerfd^nitte, bie bei gleichem ©eroidtjt ein be=

qtJ gröfjere! SBiberftanblmoment aufroetfen. Set

m,
P ©ifenbahnbrüden fiet)t man j: S. noch t}änfig für

^ ougglieber ff lach eijen, roährenb man bei neuen auch

hiefür möglidhft bte gefpretjten Querfchnitte oerroenbet.
Sie Srüden roerben baburdjj fixerer im ©leidhgeroicht.

Sei ben eifernen Sahnbrüden roar bemnadh immer
bte ffrage, ob fie nur oerfiärft ober bann neu erftellt
roerben foHen. SOÎan fdfjritt pm SIeubau nur bann, roenn
eine Verhärtung ber beftehenben Sonfiruttion nicht mehr
roirtfdhaftlidh roar. Stuf ber früheren ©ottharbbahnftrede
j. S. rourben alte neuen Srüden aul ©ranit erfteüt unb
bte Sledjbaltenbrüden umgebaut, tnbem man neue Sif=
ferbingerträger einfette unb biefe einbetonierte. Stuf ber
Otorbrampe ber ©ottharbltnte führen bie Srüden über
tiefe Säler; bie ©tetnbrüden tarnen hier ju teuer, roel*
halb in ber Siegel bie alten ©ifenbahnbrüden umgebaut
rourben. 9îur in ©öfdjenen rourbe, in Serbtnbung mit
bem Sahnhofumbau, ein neuer, fünfgeleifiger Viabuft aul
©ranit erfteüt. 3So bei jroeigeieiftgen ©ifenbrüden neben*

einanberltegenbe Soppelbrüden oorhanben roaren, erfteüte
man nebenetnanber jroei neue ©tetnbrüden.

Semertenlroerte Umbauten finb biejenigen bei Su*
baipViabufte! bei VaKorbe! unb bei ©ranbfeq*Viabuttel
bei greiburg. Ser erftere führt über bte Drbe unb rourbe
in ben fahren 1867/69 erftellt. @r beftanb aul jroei
gemauerten SSßiberlagern, jroet eifernen Pfeilern unb
©ifenträgern. @r lag 59 m über ber Drbe unb roar
boppelfpurig erftellt, aber erft feit 1905 jroeigeleifig be=

trieben. Ser Umbau roar infofern befonber! bemerfenl*
roert, roeil brei ©teinbogen unter unb ^roifchen ber alten
Sonftruïtion erftellt roerben mußten, ohne baff ber Se=
trieb audh nur für einen einzigen 3ug unterbrochen unb
ohne baff bie eiferne Srüde irgenbrote oerfchoben rourbe.
©in ©eleife rourbe abgebrochen unb in bie Srüdenaje
gelegt, nachher bal jroeite ©eleife entfernt, fo bafj bie
alte ©ifenbrüde roieber einfettigen Setrteb aufroiel. Sa=
mit roar bte fetnerjeit unterhalb bei ^araüelträgerl ein=

gebaute ©ifeuoerftärfung überflüfftg unb tonnte befeitigt
roerben. Sie neuen ©teinbogen rourben auf bie alten
ißfeiler abgefiübt. 3®iichen ber alten ißaraUelträger«
ïonftruîtion htnburdh rourbe betoniert unb über biefe Se=

tonpfeiler 3roilltng§träger gelegt, roomit bal ©eleife auf
biefe Setonpfeiler unb bal neue ©teingeroölbe abgeftüt)t
roar. Sie eifernen Sräger rourben mit einem Sod ab=

gebrochen, nachher ©ntlaftunglträger eingebaut unb bal
©eroölbe oerbreitert. Saburch erhielt man' genau an ber
gleichen ©teile ftati ber eifernen eine ©teinbrüde, unter

Stbbilbung 1.
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folgte Anmerkung der Eigentumsbeschränkungen im Grund-
buch gemäß § 11 dieser Vorschriften durch Einreichung
einer Bescheinigung des Grundbuchamtes ausweist.

Bei Gewährung eines Darlehens muß außerdem der
Nachweis der Eintragung des Grundpfandrechtes im
Maximalbetrag der vorgesehenen Subvention erbracht
werden.

§ 36. Gegen Verfügungen der Baudirektion kann
wnerhalb 10 Tagen, vom Tage der schriftlichen Mit-
leilung an gerechnet, an den Regierungsrat rekurriert
werden.

§ 37. Die aus den Vormerkungen und Grund-
Pfändern für den Kanton sich ergebenden Rechte wer-
oen durch die Finanzdirektion ausgeübt.

Zinsen und Rückzahlungen auf Rechnung dieser An-
fprüche sind der Staatskasse des Kantons Zürich auszu-
kahlen.

8 38. Die Gemeinden sind befugt, für die von ihnen
gewährten Beiträge weitergehende Vorschriften aufzustel
wn. Vor deren allfälligsn Eintragung ins Grundbuch
pnd sie dem Regierungsrat zur Genehmigung einzurei-
chen, der die eventuell notwendige Genehmigung durch
oen Bundesrat einholen wird.

8 39. Die Vorschriften der Abschnitte I und III
treten sofort in Kraft, diejenigen von Abschnitt II mit
oer Genehmigung durch den Bundesrat.

Zürich, den 10. Juni 1926.

Im Namen des Regterungsrates,
Der Präsident: Der Staatsschreiber:

Dr. Ad. Streuli. Paul Keller.
Der Bundesrat hat den vorstehenden Vorschriften für

we Förderung des Kleinwohnungsbaues, soweit darin die
Anmerkung öffentlichrechtlicher Eigentumsbeschränkungen
vorgesehen ist, am 25. Juni 1926 die Genehmigung erteilt.

Der Umbau des Viaduktes am Graadsey

bei Zreiburg.
(Korrespondenz.)

Durch die Einführung des elektrischen Betriebes, der
^deutend höhere Achsendrucke der Lokomotiven bringt,
und die Bundesbahnen genötigt, eine größere Anzahl von
Drücken neu- oder umzubauen. Dabei handelt es sich um
Jreinzelte Holzbrücken, wie z. B. die Rhetnbrücke bei
Wgaz, und namentlich um eiserne Brücken, wie sie mit

or Einführung der Eisenbahnen in der Schweiz bei den
Wireichen Flußübergängen erstellt werden mußten, Die
lwtnernen Brücken wurden seinerzeit so reichlich bemessen
" den Pfeilern und Gewölben, daß sie in der Regel die

Erwehrte Lokomotivbelastung noch gut ertragen können.

Mors dagegen die eisernen Brücken: Abgesehen davon,
W mit den genaueren Berechnungsarten die Beanspru-

des Baustoffes viel weitgehender ausgenützt wer-
jp konnte, verwendet man seit einigen Jahrzehnten an-

re Eisenquerschnitte, die bei gleichem Gewicht ein be-
.mend größeres Widerstandsmoment aufweisen. Bei

Eisenbahnbrücken sieht man z: B. noch häufig für
^ Zugglieder Flacheisen, während man bei neuen auch

hiefür möglichst die gespreizten Querschnitte verwendet.
Die Brücken werden dadurch sicherer im Gleichgewicht.

Bei den eisernen Bahnbrücken war demnach immer
die Frage, ob sie nur verstärkt oder dann neu erstellt
werden sollen. Man schritt zum Neubau nur dann, wenn
eine Verstärkung der bestehenden Konstruktion nicht mehr
wirtschaftlich war. Auf der früheren Gotthardbahnstrecke
z. B. wurden alle neuen Brücken aus Granit erstellt und
die Blechbalkenbrücken umgebaut, indem man neue Dif-
ferdingerträger einsetzte und diese einbetonierte. Auf der
Nordrampe der Gotthardlinie führen die Brücken über
tiefe Täler; die Steinbrücken kämen hier zu teuer, wes-
halb in der Regel die alten Eisenbahnbrücken umgebaut
wurden. Nur in Göschenen wurde, in Verbindung mit
dem Bahnhofumbau, ein neuer, fünfgeleisiger Viadukt aus
Granit erstellt. Wo bei zweigleisigen Eisenbrücken neben-
einanderliegende Doppelbrücken vorhanden waren, erstellte
man nebeneinander zwei neue Steinbrücken.

Bemerkenswerte Umbauten sind diejenigen des Du-
day-Viaduktes bei Vallorbes und des Grandfey-Viaduktes
bei Freiburg. Der erstere führt über die Orbe und wurde
in den Jahren 1867/69 erstellt. Er bestand aus zwei
gemauerten Widerlagern, zwei eisernen Pfeilern und
Eisenträgern. Er lag 59 m über der Orbe und war
doppelspurig erstellt, aber erst seit 1905 zweigeleisig be-

trieben. Der Umbau war insofern besonders bemerkens-
wert, weil drei Steinbogen unter und zwischen der alten
Konstruktion erstellt werden mußten, ohne daß der Be-
trieb auch nur für einen einzigen Zug unterbrochen und
ohne daß die eiserne Brücke irgendwie verschoben wurde.
Ein Geleise wurde abgebrochen und in die Brückenaxe
gelegt, nachher das zweite Geleise entfernt, so daß die
alte Eisenbrücke wieder einseitigen Betrieb aufwies. Da-
mit war die seinerzeit unterhalb des Parallelträgers ein-
gebaute Eisenverstärkung überflüssig und konnte beseitigt
werden. Die neuen Steinbogen wurden auf die alten
Pfeiler abgestützt. Zwischen der alten Parallelträger-
konstruktion hindurch wurde betoniert und über diese Be-
tonpfeiler Zwilltngsträger gelegt, womit das Geleise auf
diese Betonpfeiler und das neue Steingewölbe abgestützt
war. Die eisernen Träger wurden mit einem Bock ab-
gebrochen, nachher Entlastungsträger eingebaut und das
Gewölbe verbreitert. Dadurch erhielt man genau an der
gleichen Stelle statt der eisernen eine Steinbrücke, unter

Abbildung 1.


	Vorschriften für die Förderung des Kleinwohnungsbaues im Kanton Zürich

